
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ALOIS STÖGER 
Bundesminister 
 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Tel: +43 1 711 00 – 0 
Fax: +43 1 711 00 – 2156 
alois.stoeger@sozialministerium.at 
www.sozialministerium.at 
DVR: 0017001 

 
 
 

 

 

Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an meinen Vorgänger Bundesminister a.D. Rudolf Hundstorfer gerichtete 

schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.7360 /J der Abgeordneten Peter Wurm u.a. wie 

folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die österreichische Judikatur räumt Reisenden ein kostenloses Rücktrittsrecht von Individu-

alreise- und Reiseveranstaltungsverträgen wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage ein, 

wenn bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Gefährdungen oder Beeinträchtigungen 

den Antritt der Reise unzumutbar machen. Die Reise muss einem durchschnittlich vorsichti-

gen Reisenden aus ex ante-Sicht aufgrund neuer Entwicklungen unzumutbar erscheinen. 

Dafür spielen insbesondere seriöse Medienberichte und Reisehinweise des Außenministeri-

ums eine Rolle (bei Vorliegen einer Reisewarnung des Außenministeriums kann die Reise 

laut OGH jedenfalls ohne Zahlung einer Stornogebühr storniert werden). Steht die Reise 

nicht unmittelbar bevor, ist vor dem Rücktritt die weitere Entwicklung abzuwarten.  

Bei der Beurteilung handelt es sich rechtlich immer um Einzelfallentscheidungen auf der Ba-

sis allgemein zivilrechtlicher Grundsätze. Davon hängt ab, ob Reisenden z.B. ein kostenloses 

Rücktrittsrecht zusteht oder nicht.  

Zu Frage 4: 

Das Sozialministerium hat frühzeitig erkannt, dass ein zunehmender und auch sehr spezifi-

scher Beratungsbedarf in diesem Bereich besteht, für den besondere Kenntnisse erforderlich 

sind. Daher ist der VKI seit 2014 mit Werkvertrag beauftragt, eine diesbezügliche spezialisier-
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te Beratungsstelle zu führen. Dies erfolgte beim Europäischen Verbraucherzentrum Öster-

reich (EVZ) durch Einrichtung einer Service-Hotline „Gefahr am Urlaubsort“, die Konsumen-

tInnen über ihre Rechte im Falle eines unplanmäßigen Ereignisses am Urlaubsort informiert 

und im Bedarfsfall bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt (vgl. 

http://europakonsument.at/de/content/gefahr-am-urlaubsort).  

Die persönliche Entscheidung, ob eine Reise trotz Gefahren am Urlaubsort schlussendlich 

angetreten werden soll oder nicht, kann KonsumentInnen nicht abgenommen werden. Die 

angeführte Service-Hotline unterstützt KonsumentInnen jedoch bei dieser Entscheidung.   

Zu den Fragen 5 bis 7: 

Mit der am 11.12.2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Richtlinie über 

Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen werden die unter diese Richtlinie fallenden 

Reiseverträge in Zukunft EU-weit vollharmonisiert geregelt (RL (EU) 2015/2302) – nationale 

Sonderregelungen abweichend von der Richtlinie sind also nicht möglich. 

Die Richtlinie wird von den Mitgliedstaaten ab 1.7.2018 anzuwenden sein. 

Die in der neuen Richtlinie verankerten Grundsätze betreffend die Beurteilung eines kosten-

losen Rücktrittsrechts bei einer Gefahr am Urlaubsort sind mit dem heutigen bestehenden 

österreichischen Recht vergleichbar.    

Zu den Fragen 3, 8 und 9: 

Bei der genannten Service-Hotline im VKI wird mit dem BMEIA kooperiert. Im Rahmen der 

Bearbeitung der Beschwerden besteht natürlich auch immer wieder Kontakt zu nationalen 

und internationalen Reiseveranstaltern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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